
 

 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

§ 13. (1) – (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen für die auf Grund der 
Behördenzuständigkeit gemäß § 12 und gemäß dem 9. Teil durchzuführenden 
Verwaltungsverfahren durch Verordnung kostenträgerpflichtige Tatbestände und 
die Höhe der Kostenbeiträge festzulegen. Bei der  Ermittlung der Höhe der 
Kostenbeiträge ist das Kostendeckungsprinzip sowie die Höhe bestehender 
Abgaben und Gebühren zu beachten. 

§ 13. (1) – (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen für die auf Grund der 
Behördenzuständigkeit gemäß § 12 und gemäß dem 8. und dem 9. Teil 
durchzuführenden Verwaltungsverfahren durch Verordnung kostenträgerpflichtige 
Tatbestände und die Höhe der Kostenbeiträge festzulegen. Bei der  Ermittlung der 
Höhe der Kostenbeiträge ist das Kostendeckungsprinzip sowie die Höhe 
bestehender Abgaben und Gebühren zu beachten. 

§ 17b. (1) – (3) … 
 
 
 
 
 
 

(4) … 

§ 17b. (1) – (3) … 

(4) In dem Verfahren, in dem über die Zulassung eines beschränkt-
öffentlichen Verkehrs auf einer nicht-öffentlichen Eisenbahn zu entscheiden ist, 
bedarf es keiner Ermittlung darüber, ob die Ausstattung der Eisenbahn 
sicherheitsmäßig der einer öffentlichen entspricht, wenn die nicht-öffentliche 
Eisenbahn noch bis ein Jahr vor Antragstellung eine öffentliche Eisenbahn war. 

(5) … 

§ 21c. (1) – (3) … § 21c. (1) – (3) … 

(4) Der Betrieb einer Schulungseinrichtung zur Vermittlung der 
erforderlichen Eignung für diejenigen Kategorien von Tätigkeiten, die in einer 
Verordnung nach Abs. 1 Z 1 festgelegt sind, bedarf der Genehmigung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, die zu erteilen ist, 
wenn qualifiziertes Ausbildungspersonal, die Ausbildungsmethode, der 
Ausbildungsinhalt, die Ausbildungsunterlagen und die für Schulungszwecke 
erforderlichen Einrichtungen die Vermittlung einer solchen Eignung 
gewährleisten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen 

§ 24. Die Zuständigkeit zur Bestellung oder Auferlegung von Leistungen 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fassung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1893/91 richtet sich auf Bundesseite nach den Aufgaben gemäß den 
besonderen bundesgesetzlichen Bestimmungen. Diese gesondert geregelten 
Bestellzuständigkeiten des Bundes beziehen sich nicht auf die Schülerfreifahrten 
und Lehrlingsfreifahrten nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376. 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen 

§ 24. Die Zuständigkeit zur Bestellung oder Auferlegung von Leistungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates, 
ABl. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S 1, richtet sich auf Bundesseite nach den 
Aufgaben gemäß den besonderen bundesgesetzlichen Bestimmungen. Diese 
gesondert geregelten Bestellzuständigkeiten des Bundes beziehen sich nicht auf 
die Schülerfreifahrten und Lehrlingsfreifahrten nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376. 

§ 28. (1) – (3) … 

(4) Vor der Bewilligung einer dauernden Einstellung des Betriebes wegen 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit der Weiterführung ist nachzuweisen, dass 
Bemühungen des antragstellenden Eisenbahnunternehmens zum Weiterbetrieb zu 
kaufmännisch gerechtfertigten Bedingungen erfolglos blieben. Die Erfolglosigkeit 
der Bemühungen ist anhand der Ergebnisse einer Interessentensuche mit 
Einholung verbindlicher Angebote zu belegen. Vor der Erteilung von 
Bewilligungen ist der Landeshauptmann, sofern er nicht selbst zuständig ist, 
anzuhören. 

(5) Die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 in der Fassung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1893/91 bleibt unberührt. 

(6) ... 

§ 28. (1) – (3) … 

(4) Vor der Bewilligung einer dauernden Einstellung des Betriebes wegen 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit der Weiterführung ist nachzuweisen, dass 
Bemühungen des antragstellenden Eisenbahnunternehmens zum Weiterbetrieb zu 
kaufmännisch gerechtfertigten Bedingungen erfolglos blieben. Die Erfolglosigkeit 
der Bemühungen ist anhand der Ergebnisse einer zumindest drei Monate 
dauernden öffentlichen Interessentensuche mit Einholung verbindlicher Angebote 
zu belegen. Vor der Erteilung von Bewilligungen ist der Landeshauptmann, sofern 
er nicht selbst zuständig ist, anzuhören. 

(5) entfällt. 
 

(6) .... 

§ 29. (1) Dauernd betriebseingestellte Eisenbahnen oder dauernd 
betriebseingestellte Teile einer Eisenbahn sind aufzulassen. Der Inhaber der 
aufzulassenden Eisenbahn oder von aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn hat 
der im Abs. 2 angeführten Behörde anzuzeigen, welche Eisenbahnanlagen er zu 
beseitigen beabsichtigt und die Vorkehrungen anzuzeigen, die er im Hinblick auf 
die Belange der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden an 
öffentlichem oder privatem Gut zu treffen beabsichtigt, die durch die 
aufzulassende Eisenbahn oder von aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn 
verursacht werden könnten. 
 
 
 
 

§ 29. (1) Dauernd betriebseingestellte Eisenbahnen oder dauernd 
betriebseingestellte Teile einer Eisenbahn sind aufzulassen, sofern sie nicht 
weiterhin dafür vorgesehen sind, ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar 
der Abwicklung oder der Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes 
von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer 
Eisenbahn zu dienen. Solange nicht aufgelassen ist, gilt § 19 Abs. 2 auch für den 
Inhaber der dauernd betriebseingestellten Eisenbahn oder des dauernd 
betriebseingestellten Teiles einer Eisenbahn. Der Inhaber der aufzulassenden 
Eisenbahn oder von aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn hat der im Abs. 2 
angeführten Behörde anzuzeigen, welche Eisenbahnanlagen er zu beseitigen 
beabsichtigt und die Vorkehrungen anzuzeigen, die er im Hinblick auf die 
Belange der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 
 
 

(2) – (3) ... 

(4) Die dauernd betriebseingestellte Eisenbahn oder der dauernd 
betriebseingestellte Teil einer Eisenbahn gelten als aufgelassen, wenn der Inhaber 
der aufzulassenden Eisenbahn oder eines aufzulassenden Teiles einer Eisenbahn 
diese entsprechend seiner Anzeige, und falls die Behörde eine Verfügung gemäß 
Abs. 2 erlassen hat auch entsprechend dieser Verfügung, aufgelassen hat und die 
Behörde dies bescheidmäßig festgestellt hat. 
 
 
 

(5) ... 

öffentlichem oder privatem Gut zu treffen beabsichtigt, die durch die 
aufzulassende Eisenbahn oder von aufzulassenden Teilen einer Eisenbahn 
verursacht werden könnten. 

(2) – (3) ... 

(4) Die dauernd betriebseingestellte Eisenbahn oder der dauernd 
betriebseingestellte Teil einer Eisenbahn gelten als aufgelassen, wenn der Inhaber 
der aufzulassenden Eisenbahn oder eines aufzulassenden Teiles einer Eisenbahn 
diese entsprechend seiner Anzeige, und falls die Behörde eine Verfügung gemäß 
Abs. 2 erlassen hat auch entsprechend dieser Verfügung, aufgelassen hat und die 
Behörde dies bescheidmäßig festgestellt hat. Mit dem Eintritt der Rechtskraft 
dieses Feststellungsbescheides ist die Auflassung beendet und erlischt die 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung für die aufgelassene Eisenbahn oder für den 
aufgelassenen Teil einer Eisenbahn. 

(5) ... 

§ 30. (1) – (2) … 

(3) Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festnehmen, die sie bei einer 
Verwaltungsübertretung gemäß den §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 und 47b auf 
frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 35 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein Organ 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann. Die festgenommenen 
Personen sind, wenn der Grund der Festnahme nicht schon vorher entfallen ist, 
von den Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes so bald als möglich vorzuführen. 

§ 30. (1) – (2) … 

(3) Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festnehmen, die sie bei einer 
Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 , 47a 
und 47b einschließlich derjenigen, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 47c 
erlassen sind, auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen 
des § 35 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein 
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann. Festgenommene 
Personen sind, wenn der Grund der Festnahme nicht schon vorher entfallen ist, 
von den Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzuführen. 

 Vorhandensein gefährlicher Stoffe 

§ 30a. (1) Sind in  einem Betrieb die in Anlage 5 der Gewerbeordnung 1994 
(GewO 1994), BGBl. Nr. 194, genannten gefährlichen Stoffe mindestens in einer 
in dieser Anlage gegebenen Menge vorhanden, sind die §§ 84a Abs. 4, 84b, 84c 
Abs. 1 bis 2a und Abs. 3 bis 11, 84d Abs. 1 bis  9,  84e, § 366 Abs. 1 
Einleitungssatz in Verbindung mit Z 7 und § 367 Einleitungssatz in Verbindung 
mit Z 55, 56 und 57 GewO 1994  sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. unter der in §§ 84c Abs. 3, 84d Abs. 2 Z 2 und 84d Abs. 5a GewO 1994 
angeführten Behörde die Unfalluntersuchungsstelle, und unter der in allen 
anderen Fällen angeführten Behörde die  Bezirksverwaltungsbehörde zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verstehen sind, 

 2. unter Betriebsinhaber das Eisenbahnunternehmen zu verstehen ist, und 

 3. unter technischer Anlage nur eine solche zu verstehen ist, für die 

 a) eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung und Betriebsbewilligung 
vorliegt oder erforderlich ist oder 

 b) für die ausschließlich aufgrund des § 36 Abs. 1 keine 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erforderlich ist. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994  
gelten nicht: 

 1. für die außerhalb eines Betriebes erfolgende Beförderung gefährlicher 
Stoffe  mit einem Schienenfahrzeug auf der Eisenbahn ; 

 2. für die außerhalb eines Betriebes erfolgende zeitlich begrenzte 
Zwischenlagerung gefährlicher Stoffe  auf der Eisenbahn, wenn diese 
Zwischenlagerung im Zusammenhang mit einer Beförderung auf der 
Eisenbahn erfolgt; 

 3. für die außerhalb eines Betriebes in einer für solche Zwecke 
vorgesehenen Eisenbahnanlage erfolgende Beladung eines 
Schienenfahrzeuges mit gefährlichen Stoffen, erfolgende Entladung 
gefährlicher Stoffe aus einem Schienenfahrzeug, erfolgende Umladung 
gefährlicher Stoffe von einem Schienenfahrzeug auf ein anderes Fahrzeug 
oder erfolgende Umladung gefährlicher Stoffe von einem Fahrzeug auf 
ein Schienenfahrzeug 

(3) Die Anforderungen des Abs. 1 sind keine Voraussetzungen für die 
Erteilung von Genehmigungen und Bewilligungen nach diesem Gesetzesteil. 

 Höchstgerichtliche Aufhebung eines Baugenehmigungsbescheides 

§ 31h. (1) Wird ein Baugenehmigungsbescheid vom Verwaltungs- oder 
Verfassungsgerichtshof aufgehoben, so darf die betreffende Eisenbahn, 
Eisenbahnanlage oder eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung bis zur 
Rechtskraft des Ersatzbescheides, längstens jedoch ein Jahr, im Rahmen des 
aufgehobenen Baugenehmigungsbescheides weiter gebaut oder verändert sowie 
betrieben werden, falls im letzteren Falle für die gebaute oder veränderte 
Eisenbahn, Eisenbahnanlage oder eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung 
bereits die Betriebsbewilligung erteilt wurde. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Verfassungsgerichtshof oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwaltungsgerichtshof einer Beschwerde, die zur Aufhebung des 
Baugenehmigungsbescheides geführt hat, die aufschiebende Wirkung zuerkannt 
hat. 

§ 32. (1) ... 

(2) Keine Bauartgenehmigung ist erforderlich für die Inbetriebnahme von 
Reisezugwagen und Güterwagen, die 

 1. internationalen einheitlichen Baumustern entsprechen, 

 2. deren Verfügungsberechtigte ihren Hauptwohnsitz (Sitz) außerhalb 
Österreichs haben, und 

 3. die in einem anderen Staat behördlich oder in einer sonst in diesem Staat 
zulässigen Form zugelassen sind. 

§ 32. (1) ... 

(2) Keine Bauartgenehmigung ist erforderlich für die Inbetriebnahme von 
Reisezugwagen und Güterwagen, die 

 1. internationalen einheitlichen Baumustern entsprechen, und 
 
 

 2. die in einem anderen Staat behördlich oder in einer sonst in diesem Staat 
zulässigen Form zugelassen sind. 

§ 35. (1) Die Behörde kann die beantragte Betriebsbewilligung für eine 
Eisenbahnanlage, veränderte Eisenbahnanlage, nicht ortsfeste 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen oder veränderte nicht ortsfeste 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen ohne weiteres erteilen, wenn diese 
unter der Leitung von im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Personen ausgeführt 
wurden und keine Bedenken bestehen, dass ein sicherer Betrieb der Eisenbahn, 
ein sicherer Betrieb von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und ein sicherer 
Verkehr auf der Eisenbahn gewährleistet ist. Ansonsten ist nach Lage des Falles 
zu prüfen, ob die vorangeführte Eisenbahnanlage oder nicht ortsfeste 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtung der eisenbahnrechtlichen 
Baugenehmigung entsprechen. 

(2) ... 

§ 35. (1) Die Behörde hat die beantragte Betriebsbewilligung für eine 
Eisenbahnanlage, veränderte Eisenbahnanlage, nicht ortsfeste 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen oder veränderte nicht ortsfeste 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen zu erteilen, wenn diese 
Eisenbahnanlagen oder eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen der 
eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung entsprechen. 
 
 
 
 
 

(2) ... 

§ 36. (1) ... 

 1. - 4. ... 

Voraussetzung ist, dass diese Bauten, Veränderungen, Inbetriebnahmen und 
Abtragungen unter der Leitung einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person 
ausgeführt und subjektiv öffentliche Rechte Dritter, denen unter der 
Voraussetzung einer Baugenehmigungspflicht für die unter Z 1, 2 und 4 
angeführten Bauten, Veränderungen und Abtragungen Parteistellung 
zugekommen wäre, nicht verletzt werden. 
 
 
 

§ 36. (1) ... 

 1. - 4. ... 

Voraussetzung ist, dass diese Bauten, Veränderungen, Inbetriebnahmen und 
Abtragungen unter der Leitung einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person 
ausgeführt und subjektiv öffentliche Rechte Dritter, denen unter der 
Voraussetzung einer Baugenehmigungspflicht für die unter Z 1, 2 und 4 
angeführten Bauten, Veränderungen und Abtragungen Parteistellung 
zugekommen wäre, nicht verletzt werden. Derartige Bauten, Veränderungen, 
Inbetriebnahmen und Abtragungen sind dem Stand der Technik entsprechend 
auszuführen. Vom Stand der Technik sind Abweichungen in Ausnahmefällen 
zulässig, wenn mit Vorkehrungen die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 
 
 

(2) – (3a) … 

(4) ... 

 1.  außerhalb des allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder Güterverkehr 
stattfindende Überstellungsfahrten, Probefahrten oder Messfahrten mit 
Schienenfahrzeugen, für die die Erteilung der Bauartgenehmigung oder 
Betriebsbewilligung beantragt ist und nur auf solchen Eisenbahnen, auf 
denen sie antragsgemäß betrieben werden sollen; 

 2. – 8. .... 

Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des 
Verkehrs auf der Eisenbahn auf andere Weise gewährleistet werden kann. 

(2) – (3a) … 

(4) ... 

 1. außerhalb des allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder Güterverkehrs 
stattfindende Überstellungsfahrten, Probefahrten oder Messfahrten mit 
Schienenfahrzeugen; 

 
 

 2. – 8. ... 

§ 37. Für die Ausübung von Zugang auf der Schieneninfrastruktur von 
Haupt- und vernetzten Nebenbahnen und die Art der dabei zu erbringenden 
Eisenbahnverkehrsleistung ist 

 1. für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich eine 
Sicherheitsbescheinigung Teil A und B erforderlich, die sich auf die Art 
der zu erbringenden Eisenbahnverkehrsleistung und die Eisenbahn 
beziehen muss, auf der dieser Zugang ausgeübt wird und 

 2. für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft neben einer in ihrem Sitzstaat 
ausgestellten Sicherheitsbescheinigung eine Sicherheitsbescheinigung 
Teil B erforderlich. 

§ 37. Für die Ausübung von Zugang auf der Schieneninfrastruktur von 
Haupt- und vernetzten Nebenbahnen und die Art der dabei zu erbringenden 
Eisenbahnverkehrsleistung ist 

 1. für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil A und eine Sicherheitsbescheinigung –
 Teil B erforderlich, die sich auf die Art der zu erbringenden 
Eisenbahnverkehrsleistung und die Eisenbahn beziehen muss, auf der 
dieser Zugang ausgeübt wird und 

 2. für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft neben einer in ihrem Sitzstaat 
ausgestellten Sicherheitsbescheinigung – Teil A eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B erforderlich, die sich auf die Art der zu 
erbringenden Eisenbahnverkehrsleistung und die Eisenbahn beziehen 
muss, auf der dieser Zugang ausgeübt wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Austellung von Bescheinigungen 

§ 37b. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat 

 1. einem Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich auf Antrag 
eine als Sicherheitsbescheinigung Teil A und B bezeichnete Urkunde für 
eine Gültigkeitsdauer von höchstens fünf Jahren auszustellen, in der die 
Zertifizierung des eingeführten Sicherheitsmanagementsystems unter 
Anführung des Zertifikates und die Genehmigung der Vorkehrungen 
gemäß § 37a unter Anführung des Bescheides, der Art der 
Eisenbahnverkehrsleistung und der Eisenbahn, auf die sich die 
genehmigten Vorkehrungen beziehen, beurkundet sind und 

 2. einem Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft eine als Sicherheitsbescheinigung 
Teil B bezeichnete Urkunde für eine Gültigkeitsdauer von höchstens fünf 
Jahren auszustellen, in der die Genehmigung der Vorkehrungen gemäß 
§ 37a unter Anführung des Bescheides, der Art der 
Eisenbahnverkehrsleistung und der Eisenbahn, auf die sich die 
genehmigten Vorkehrungen beziehen, beurkundet ist. 

(2) Vor einer vom Eisenbahnverkehrsunternehmen beantragten Ausstellung 
einer neuen Sicherheitsbescheinigung Teil A und B hat dieses dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie nachzuweisen, dass es 
über ein eingeführtes zertifiziertes Sicherheitsmanagementsystem verfügt und die 
für die Erteilung einer Genehmigung nach § 37a notwendigen Voraussetzungen 
noch erfüllt. 

(3) Vor einer vom Eisenbahnverkehrsunternehmen beantragten Ausstellung 
einer neuen Sicherheitsbescheinigung Teil B hat dieses dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie nachzuweisen, dass es die für die Erteilung 
einer Genehmigung nach § 37a notwendigen Voraussetzungen noch erfüllt. 

Ausstellung von Sicherheitsbescheinigungen 

§ 37b. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat 

 1. einem Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich auf Antrag 
eine als Sicherheitsbescheinigung – Teil A bezeichnete Urkunde für eine 
Gültigkeitsdauer von höchstens fünf Jahren auszustellen, in der die 
Zertifizierung des eingeführten Sicherheitsmanagementsystems unter 
Anführung des Zertifikates beurkundet ist und 

 
 
 

 2. einem Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich, in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft eine als 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B bezeichnete Urkunde für eine 
Gültigkeitsdauer von höchstens fünf Jahren auszustellen, in der die 
Genehmigung der Vorkehrungen gemäß § 37a unter Anführung des 
Bescheides, der Art der Eisenbahnverkehrsleistung und der Eisenbahn, 
auf die sich die genehmigten Vorkehrungen beziehen, beurkundet ist. 

(2) Vor einer vom Eisenbahnverkehrsunternehmen beantragten Ausstellung 
einer neuen Sicherheitsbescheinigung – Teil A hat dieses dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie nachzuweisen, dass es über ein eingeführtes 
zertifiziertes Sicherheitsmanagementsystem verfügt. 
 
 
 

(3) Vor einer vom Eisenbahnverkehrsunternehmen beantragten Ausstellung 
einer neuen Sicherheitsbescheinigung – Teil B hat dieses dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie nachzuweisen, dass es die für die Erteilung 
einer Genehmigung nach § 37a notwendigen Voraussetzungen noch erfüllt. 

Entzug von Bescheinigungen 

§ 37c. (1) Dem Eisenbahnverkehrsunternehmen ist vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

 1. die Sicherheitsbescheinigung Teil A und B während ihrer 
Gültigkeitsdauer mit Bescheid zu entziehen, wenn 

Entzug von Sicherheitsbescheinigungen 

§ 37c. (1) Dem Eisenbahnverkehrsunternehmen ist vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

 1. die Sicherheitsbescheinigung – Teil A  während ihrer Gültigkeitsdauer 
mit Bescheid zu entziehen, wenn es seinen Sitz in Österreich hat und es  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 a) ihm die Genehmigung nach § 37a entzogen wurde, 

 b) es nicht mehr über ein zertifiziertes Sicherheitsmanagement verfügt 
oder 

 c) es innerhalb eines Jahres ab Zustellung der Sicherheitsbescheinigung 
Teil A und B keinen Zugang auf der Schieneninfrastruktur oder auf 
Teilen derselben, auf die sich die genehmigten Vorkehrungen 
beziehen, ausgeübt hat, oder 

 2. die Sicherheitsbescheinigung Teil B während ihrer Gültigkeitsdauer mit 
Bescheid zu entziehen, wenn 

 a) ihm die Genehmigung nach § 37a entzogen wurde oder 

 b) es innerhalb eines Jahres ab Zustellung der Sicherheitsbescheinigung 
Teil B keinen Zugang auf der Schieneninfrastruktur oder auf Teilen 
derselben, auf die sich die genehmigten Vorkehrungen beziehen, 
ausgeübt hat. 

(2) Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich ist 
verpflichtet, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das 
Vorliegen der Entziehungstatbestände des Abs. 1 Z 1 lit. b) oder c) zu melden. 
Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist 
verpflichtet, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das 
Vorliegen des Entziehungstatbestandes des Abs. 1 Z 2 lit. b) zu melden. 

(3) Eisenbahnverkehrsunternehmen haben der Behörde 
Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B oder Sicherheitsbescheinigungen Teil 
B, die mit Bescheid entzogen wurden oder deren Gültigkeit abgelaufen ist, 
unaufgefordert zurückzustellen. 

nicht mehr über ein zertifiziertes Sicherheitsmanagement verfügt, oder 
  
 
 
 
 
 
 

 2. die Sicherheitsbescheinigung – Teil B während ihrer Gültigkeitsdauer mit 
Bescheid zu entziehen, wenn 

 a) ihm die Genehmigung nach § 37a entzogen wurde oder 

 b) es innerhalb eines Jahres ab Zustellung der Sicherheitsbescheinigung –
 Teil B keinen Zugang auf der Schieneninfrastruktur oder auf Teilen 
derselben, auf die sich die genehmigten Vorkehrungen beziehen, 
ausgeübt hat. 

(2) Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich ist verpflichtet, 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das Vorliegen des 
Entziehungstatbestandes des Abs. 1 Z 1 zu melden. Ein 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich, in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ist verpflichtet, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie das Vorliegen des Entziehungstatbestandes des Abs. 1 Z 2 lit. b) 
zu melden. 

(3) Eisenbahnverkehrsunternehmen haben der Behörde 
Sicherheitsbescheinigungen – Teil A oder Sicherheitsbescheinigungen – Teil B, 
die mit Bescheid entzogen wurden oder deren Gültigkeit abgelaufen ist, 
unaufgefordert zurückzustellen. 

§ 37d. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat 
der Europäischen Eisenbahnagentur innerhalb einer Frist von vier Wochen die 
Ausstellung, Neuausstellung und den Entzug einer Sicherheitsbescheinigung 
Teil A und B unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Eisenbahnverkehrsunternehmens, des Datums der Ausstellung, Neuausstellung 
oder des Entzugs der Sicherheitsbescheinigung Teil A und B, der 
Gültigkeitsdauer einer ausgestellten oder neuausgestellten 
Sicherheitsbescheinigung Teil A und B und der davon erfassten Eisenbahnen 

§ 37d. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat 
der Europäischen Eisenbahnagentur innerhalb einer Frist von vier Wochen die 
Ausstellung, Neuausstellung und den Entzug einer Sicherheitsbescheinigung –
 Teil A und einer Sicherheitsbescheinigung – Teil B unter Angabe des Namens 
und der Anschrift des Eisenbahnverkehrsunternehmens, des Datums der 
Ausstellung, Neuausstellung oder des Entzugs der Sicherheitsbescheinigung –
 Teil A oder der Sicherheitsbescheinigung – Teil B, der Gültigkeitsdauer einer 
ausgestellten oder neuausgestellten Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder einer 

1506 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

8 von 19

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mitzuteilen. Ist die Sicherheitsbescheinigung Teil A und B mit Bescheid entzogen 
worden, sind der Europäischen Eisenbahnagentur überdies die Gründe für den 
Entzug mitzuteilen. 
 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat den 
Entzug einer Sicherheitsbescheinigung Teil B der ausländischen Behörde 
mitzuteilen, die dem Eisenbahnverkehrsunternehmen die 
Sicherheitsbescheinigung oder einen dieser entsprechenden Rechtsakt ausgestellt 
hat. 

Sicherheitsbescheinigung – Teil B und der von einer solchen erfassten 
Eisenbahnen mitzuteilen. Sind die Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder die 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B mit Bescheid entzogen worden, sind der 
Europäischen Eisenbahnagentur überdies die Gründe für den Entzug mitzuteilen. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat den 
Entzug einer Sicherheitsbescheinigung – Teil B der ausländischen Behörde 
mitzuteilen, die dem Eisenbahnverkehrsunternehmen die 
Sicherheitsbescheinigung – Teil A ausgestellt hat. 

§ 39c. Das Sicherheitsmanagementsystem ist im Hinblick darauf, ob es den 
§§ 39a und 39b entspricht und geeignet ist, die im § 39 Abs. 1 angeführten Ziele 
zu erreichen, von einer Stelle, die gemäß Akkreditierungsgesetz zur Zertifizierung 
von Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystemen akkreditiert ist, zertifizieren 
zu lassen. Das Zertifikat ist für eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, gerechnet 
ab dem Datum seiner Ausstellung, zu befristen. Das Zertifikat ist der Behörde 
vorzulegen. 

§ 39c. Das eingerichtete Sicherheitsmanagementsystem ist von einer gemäß 
Akkreditierungsgesetz (AkkG), BGBl. Nr. 468/1992, hiezu befugten Stelle 
zertifizieren zu lassen. Aus dem Zertifikat hat ersichtlich zu sein, dass das 
Sicherheitsmanagementsystem den §§ 39a und 39b sowie unionsrechtlich 
vorgegebenen Kriterien entspricht und geeignet ist, die im § 39 angeführten Ziele 
zu erreichen. Das Zertifikat ist für eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, 
gerechnet ab dem Datum seiner Ausstellung, zu befristen. Das Zertifikat ist der 
Behörde vorzulegen. 

§ 50. (1) – (3) … 

(4) Ob im Bereich eines schienengleichen Eisenbahnüberganges für die 
automationsunterstützte Feststellung einer der im Abs. 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen von einem zum Bau und zum Betrieb einer Eisenbahn 
berechtigten Eisenbahnunternehmen eine bildverarbeitende technische 
Einrichtung einzurichten ist, hat die Behörde im Einzelfall nach Maßgabe der 
örtlichen Verhältnisse und Verkehrserfordernisse zu entscheiden. Die 
eingerichteten bildverarbeitenden technischen Einrichtungen sind den im Abs. 1 
angeführten Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespolizeidirektionen zur 
Verwendung zugänglich zu machen. Die Träger der Straßenbaulast sind zur 
kostenlosen Duldung der Anbringung von bildverarbeitenden technischen 
Einrichtungen oder Anlagenteilen solcher bildverarbeitender technischer 
Einrichtungen auf Straßengrund verpflichtet. 

§ 50. (1) – (3) … 

(4) Ob im Bereich eines schienengleichen Eisenbahnüberganges für die 
automationsunterstützte Feststellung einer der im Abs. 1 genannten 
Verwaltungsübertretungen von einem zum Bau und zum Betrieb einer Eisenbahn 
berechtigten Eisenbahnunternehmen eine bildverarbeitende technische 
Einrichtung einzurichten ist, haben die im Abs. 1 angeführten 
Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespolizeidirektionen im Einzelfall nach 
Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und Verkehrserfordernisse zu entscheiden. 
Die eingerichteten bildverarbeitenden technischen Einrichtungen sind diesen 
Behörden zur Verwendung zugänglich zu machen. Die Träger der Straßenbaulast 
sind zur kostenlosen Duldung der Anbringung von bildverarbeitenden technischen 
Einrichtungen oder Anlagenteilen solcher bildverarbeitender technischer 
Einrichtungen auf Straßengrund verpflichtet. 

§ 56. Die Zuweisungsstelle hat Zugangsberechtigten den Zugang zur 
Schieneninfrastruktur der Haupt- und vernetzten Nebenbahnen durch Zuweisung 
von Zugtrassen diskriminierungsfrei einzuräumen, wobei Zugangsberechtigte mit 
Sitz in Österreich außerdem eine Sicherheitsbescheinigung Teil A und B, 
Zugangsberechtigte mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

§ 56. Die Zuweisungsstelle hat Zugangsberechtigten den Zugang zur 
Schieneninfrastruktur der Haupt- und vernetzten Nebenbahnen durch Zuweisung 
von Zugtrassen diskriminierungsfrei einzuräumen, wobei Zugangsberechtigte 
außerdem eine Sicherheitsbescheinigung – Teil A und eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B vorzulegen haben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Union, in einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft außerdem neben 
einer in ihrem Sitzstaat ausgestellten Sicherheitsbescheinigung eine 
Sicherheitsbescheinigung Teil B vorzulegen haben. 

§ 71. (1) – (2) … 

(3) Die Zuweisungsstelle hat über ein Begehren auf Zuweisung von 
Zugtrassen, das bei der Netzfahrplanerstellung berücksichtigt werden soll, in 
Abstimmung mit den anderen betroffenen Zuweisungsstellen ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber einen Monat nach Ablauf der 
Begehrenseinbringungsfrist, im Falle der Durchführung eines 
Koordinierungsverfahrens spätestens einen Monat nach Abschluss eines solchen 
Verfahrens zu entscheiden. …   Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst 
mit der vollständigen Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. Die 
Entscheidung hat nach Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes entweder in 
der im § 70a vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete Ablehnung 
des Begehrens zu erfolgen. 

§ 71. (1) – (2) … 

(3) Die Zuweisungsstelle hat über ein Begehren auf Zuweisung von 
Zugtrassen, das bei der Netzfahrplanerstellung berücksichtigt werden soll, in 
Abstimmung mit den anderen betroffenen Zuweisungsstellen ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber einen Monat nach Ablauf der Stellungnahmefrist zum 
Netzfahrplanentwurf, im Falle der Durchführung eines Koordinierungsverfahrens 
spätestens zehn Arbeitstage nach dessen Abschluss zu entscheiden. Ein 
Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit der vollständigen 
Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. Die Entscheidung hat nach 
Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes entweder in der im § 70a 
vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete Ablehnung des Begehrens 
zu erfolgen. 

§ 71. (3) … Alle anderen Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen sind 
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Einlangen des schriftlichen Begehrens zu 
entscheiden. … Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit der 
vollständigen Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. Die 
Entscheidung hat nach Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes entweder in 
der im § 70a vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete Ablehnung 
des Begehrens zu erfolgen. 

(4) Die Zuweisungsstelle hat über ein Begehren auf Zuweisung von 
Zugtrassen, das bei der Netzfahrplanerstellung nicht berücksichtigt werden soll, in 
Abstimmung mit den anderen betroffenen Zuweisungsstellen ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens aber innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Einlangen des 
schriftlichen Begehrens zu entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, 
dass erst mit der vollständigen Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. 
Die Entscheidung hat nach Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes 
entweder in der im § 70a vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete 
Ablehnung des Begehrens zu erfolgen. 

§ 71. (3) … Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens sind von der Zuweisungsstelle und an 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gerichtete Begehren auf Zurverfügungstellung 
von Serviceleistungen und der Zusatzleistung Durchführung von Verschubbetrieb 
sind vom Eisenbahnverkehrsunternehmen spätestens einen Monat nach Einlangen 
des schriftlichen Begehrens zu entscheiden. … Ein Mängelbehebungsauftrag 
bewirkt, dass erst mit der vollständigen Mängelbehebung das Begehren als 
eingelangt gilt. Die Entscheidung hat nach Maßgabe der Vorgaben dieses 
Bundesgesetzes entweder in der im § 70a vorgesehenen Form oder durch 
schriftlich begründete Ablehnung des Begehrens zu erfolgen. 

(5) Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens sind von der Zuweisungsstelle und an 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gerichtete Begehren auf Zurverfügungstellung 
von Serviceleistungen und der Zusatzleistung Durchführung von Verschubbetrieb 
sind vom Eisenbahnverkehrsunternehmen ohne unnötigen Aufschub, spätestens 
aber einen Monat nach Einlangen des schriftlichen Begehrens zu entscheiden. Ein 
Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit der vollständigen 
Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. Die Entscheidung hat nach 
Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes entweder in der im § 70a 
vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete Ablehnung des Begehrens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu erfolgen. 

 (6) Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens sind von der Zuweisungsstelle und an 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gerichtete Begehren auf Zurverfügungstellung 
von Serviceleistungen und der Zusatzleistung Durchführung von Verschubbetrieb 
sind vom Eisenbahnverkehrsunternehmen ohne unnötigen Aufschub, spätestens 
aber innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Einlangen des schriftlichen Begehrens 
zu entscheiden, wenn diese im Zusammenhang mit einem Begehren auf 
Zuweisung von Zugtrassen, das nicht bei der Netzfahrplanerstellung 
berücksichtigt werden soll, gestellt werden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, 
dass erst mit der vollständigen Mängelbehebung das Begehren als eingelangt gilt. 
Die Entscheidung hat nach Maßgabe der Vorgaben dieses Bundesgesetzes 
entweder in der im § 70a vorgesehenen Form oder durch schriftlich begründete 
Ablehnung des Begehrens zu erfolgen. 

(4) ... (7) ... 

§ 72. (1) Wird das Begehren von Zugangsberechtigten auf Zuweisung von 
Zugtrassen oder Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens von der Zuweisungsstelle abgelehnt oder 
kommt eine Einigung zwischen der Zuweisungsstelle und dem 
Zugangsberechtigten binnen einem Monat ab Ablauf der 
Begehrenseinbringungsfrist, im Falle der Durchführung eines 
Koordinierungsverfahrens spätestens einen Monat nach Abschluss eines solchen 
Verfahrens und im Falle, dass die Zuweisung von Zugtrassen nicht bei der 
Erstellung des Netzfahrplanes berücksichtigt werden soll, binnen fünf 
Arbeitstagen ab Einlangen des Begehrens bei der Zuweisungsstelle nicht 
zustande, oder wurde die vom Begehren betroffene Zugtrasse einem anderen 
Zugangswerber zugewiesen, kann der Zugangsberechtigte Beschwerde an die 
Schienen-Control Kommission erheben. … 

§ 72. (1) Wird das Begehren von Zugangsberechtigten auf Zuweisung von 
Zugtrassen oder Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens von der Zuweisungsstelle abgelehnt oder 
kommt eine Einigung zwischen der Zuweisungsstelle und dem 
Zugangsberechtigten 

 1. über ein Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens binnen einem Monat ab Einlangen 
des Begehrens bei der Zuweisungsstelle, 

 2. über ein Begehren auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, das im Zusammenhang mit einem 
Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen, das bei der 
Netzfahrplanerstellung nicht berücksichtigt werden soll, gestellt wird, 
binnen fünf Arbeitstagen ab Einlangen des Begehrens bei der 
Zuweisungsstelle, 

 3. über ein Begehren auf  Zuweisung von Zugtrassen, das bei der Erstellung 
des Netzfahrplanes berücksichtigt werden soll, binnen einem Monat nach 
Ablauf der Stellungnahmefrist zum Netzfahrplanentwurf, im Falle der 
Durchführung eines Koordinierungsverfahrens binnen zehn Arbeitstagen 
nach dessen Abschluss und 

 4. über ein Begehren auf Zuweisung von Zugtrassen, das bei der Erstellung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Netzfahrplanes nicht berücksichtigt werden soll, binnen fünf 
Arbeitstagen ab Einlangen des Begehrens bei der Zuweisungsstelle 

nicht zustande oder wurde die vom Begehren betroffene Zugtrasse einem anderen 
Zugangswerber zugewiesen, kann der Zugangsberechtigte Beschwerde an die 
Schienen-Control Kommission erheben. 

§ 72. (1) … Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen. Die Beschwerde hat 
wahlweise 

 1. einen Antrag auf Zuweisung der begehrten Zugtrasse samt Bezeichnung 
des wesentlichen Inhaltes des angestrebten Vertrages oder der 
angestrebten Urkunde, oder 

 2. einen Antrag auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen samt 
Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes des angestrebten Vertrages oder 
der angestrebten Urkunde, oder 

 3. einen Antrag auf Feststellung, dass die Zuweisung der begehrten 
Zugtrasse entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht an 
den beschwerdeführenden, sondern an einen anderen 
Zugangsberechtigten erfolgt ist, 

zu enthalten. 

(1a) Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen und wahlweise 

 1. einen Antrag auf Zuweisung der begehrten Zugtrasse samt Bezeichnung 
des wesentlichen Inhaltes des angestrebten Vertrages oder der 
angestrebten Urkunde, oder 

 2. einen Antrag auf Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen samt 
Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes des angestrebten Vertrages oder 
der angestrebten Urkunde, oder 

 3. einen Antrag auf Feststellung, dass die Zuweisung der begehrten 
Zugtrasse entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht an 
den beschwerdeführenden, sondern an einen anderen 
Zugangsberechtigten erfolgt ist, 

zu enthalten. 

(2) Die Zuweisungsstelle, an die das Begehren gestellt wurde, hat der 
Schienen-Control Kommission die für die Entscheidung über die Beschwerde 
erforderlichen Unterlagen, insbesondere den Schriftverkehr mit sämtlichen 
betroffenen Zuweisungsstellen, binnen einer Woche nach Anforderung durch die 
Schienen-Control Kommission vorzulegen. 

(3) … 

(4) Die Schienen-Control Kommission hat nach Anhörung der für die 
Zuweisung zuständigen Zuweisungsstelle und des Zugangsberechtigten innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Einlangen der Beschwerde mit Bescheid zu 
entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit der 
vollständigen Mängelbehebung die Beschwerde als eingelangt gilt. 
 
 

(5) – (8) ... 

(2) Die Zuweisungsstelle, an die das Begehren gestellt wurde, hat der 
Schienen-Control Kommission die für die Entscheidung über die Beschwerde 
erforderlichen Angaben, insbesondere den Schriftverkehr mit sämtlichen 
betroffenen Zuweisungsstellen, binnen einer Woche nach Anforderung durch die 
Schienen-Control Kommission vorzulegen. 

(3) … 

(4) Die Schienen-Control Kommission hat nach Anhörung der für die 
Zuweisung zuständigen Zuweisungsstelle und des Zugangsberechtigten innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Einlangen der Beschwerde, im Falle der 
Anforderung von für die Entscheidung über die Beschwerde erforderlichen 
Angaben innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Vorlage dieser Angaben 
mit Bescheid zu entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit 
der vollständigen Mängelbehebung die Beschwerde als eingelangt gilt. 

(5) – (8) ... 

§ 73. (1) Wird das an ein Eisenbahnverkehrsunternehmen gerichtete 
Begehren von Zugangsberechtigten auf Zurverfügungstellung von 

§ 73. (1) Wird das an ein Eisenbahnverkehrsunternehmen gerichtete 
Begehren von Zugangsberechtigten auf Zurverfügungstellung von 

1506 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

12 von 19

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Serviceleistungen und der Zusatzleistung Durchführung von Verschubbetrieb 
abgelehnt oder kommt eine Einigung zwischen dem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen und dem Zugangsberechtigten längstens binnen 
einem Monat ab Einlangen des Begehrens beim Eisenbahnverkehrsunternehmen 
nicht zustande, kann der Zugangsberechtigte Beschwerde an die Schienen-Control 
Kommission erheben. Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen und einen 
Antrag auf Zurverfügungstellung von Serviceleistungen und der Zusatzleistung 
Durchführung von Verschubbetrieb samt Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes 
des angestrebten Vertrages zu enthalten. 
 
 
 

(2) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen, an das das Begehren gestellt wurde, 
hat der Schienen-Control Kommission die für die Entscheidung über die 
Beschwerde erforderlichen Unterlagen binnen einer Woche nach Anforderung 
durch die Schienen-Control Kommission vorzulegen. 

(3) … 

(4) Die Schienen-Control Kommission hat nach Anhörung des 
Eisenbahnverkehrsunternehmens und des Zugangsberechtigten innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Einlangen der Beschwerde mit Bescheid zu 
entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit der 
vollständigen Mängelbehebung die Beschwerde als eingelangt gilt. 
 
 

(5) – (6) … 

Serviceleistungen und der Zusatzleistung „Durchführung von Verschubbetrieb“ 
abgelehnt oder kommt eine Einigung zwischen dem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen und dem Zugangsberechtigten binnen einem 
Monat, falls das Begehren im Zusammenhang mit einem Begehren auf Zuweisung 
von Zugtrassen gestellt wird, das nicht bei der Erstellung des Netzfahrplanes 
berücksichtigt werden soll, binnen fünf Arbeitstagen ab Einlangen des Begehrens 
beim Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht zustande, kann der 
Zugangsberechtigte Beschwerde an die Schienen-Control Kommission erheben. 
Die Beschwerde hat schriftlich zu erfolgen und einen Antrag auf 
Zurverfügungstellung von Serviceleistungen und der Zusatzleistung Durchführung 
von Verschubbetrieb samt Bezeichnung des wesentlichen Inhaltes des 
angestrebten Vertrages zu enthalten. 

(2) Das Eisenbahnverkehrsunternehmen, an das das Begehren gestellt wurde, 
hat der Schienen-Control Kommission die für die Entscheidung über die 
Beschwerde erforderlichen Angaben binnen einer Woche nach Anforderung durch 
die Schienen-Control Kommission vorzulegen. 

(3) … 

(4) Die Schienen-Control Kommission hat nach Anhörung des 
Eisenbahnverkehrsunternehmens und des Zugangsberechtigten innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Einlangen der Beschwerde, im Falle der 
Anforderung von für die Entscheidung über die Beschwerde erforderlichen 
Angaben innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Vorliegen dieser Angaben 
mit Bescheid zu entscheiden. Ein Mängelbehebungsauftrag bewirkt, dass erst mit 
der vollständigen Mängelbehebung die Beschwerde als eingelangt gilt. 

(5) – (6) … 

§ 75c. (1) Betreiber einer Schulungseinrichtung zur Schulung von 
Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 
Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen ausführen, haben 
Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung 
Zugang zu ihren Schulungseinrichtungen für die Schulung solcher 
Eisenbahnbediensteter zu gewähren, deren Schulung zur Ausstellung einer 
Sicherheitsbescheinigung Teil A und B oder einer Sicherheitsbescheinigung 
Teil B erforderlich ist. 

(2) … 

§ 75c. (1) Betreiber einer Schulungseinrichtung zur Schulung von 
Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 
Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen ausführen, haben 
Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Ausschluss jeglicher Diskriminierung 
Zugang zu ihren Schulungseinrichtungen für die Schulung solcher 
Eisenbahnbediensteter zu gewähren, deren Schulung zur Ausstellung einer 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B erforderlich ist. 
 

(2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 78a. (1) – (3) … 

(4) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im 
Eisenbahnbereich im allgemeinen und über die anhängig gemachten Beschwerden 
im besonderen jährlich einen Bericht zu erstellen. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. 

§ 78a. (1) – (3) … 

(4) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im 
Eisenbahnbereich im allgemeinen und über die anhängig gemachten Beschwerden 
im besonderen jährlich einen Bericht zu erstellen. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. 
Eisenbahnunternehmen haben der Schienen-Control GmbH auf deren Verlangen 
Auskünfte über die Kundenzufriedenheit zu erteilen. 

8. Teil 

Interoperabilität 

§ 86. - § 123c. 

8. Teil 

Interoperabilität 

§ 86. - § 122.  ersetzen bisherige §§ 86 – 123c 

§ 125. (1) Eisenbahnen im Sinne dieses Gesetzesteiles sind solche, die zum 
österreichischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem oder zum konventionellen 
österreichischen Eisenbahnsystem gehören. 
 

(2) – (3) … 

§ 125. (1) Eisenbahnen im Sinne dieses Gesetzesteiles sind diejenigen 
inländischen Hauptbahnen, Nebenbahnen oder Teile derselben, die in der 
Kartendarstellung 3.17 des Anhanges 1 des Beschlusses Nr. 661/2010/EU 
ausgewiesen sind. 

(2) – (3) … 

§ 126. (1) – (2) ... 

(3) Wer Inhaber einer Fahrerlaubnis und einer Bescheinigung ist, in der ein 
Triebfahrzeug der Klasse B und eine Eisenbahn eingetragen sind, ist auch 
berechtigt, ein Triebfahrzeug der in seiner Bescheinigung eingetragenen Klasse B 
auf einer vernetzten Nebenbahn, die nicht zum österreichischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystem oder zum konventionellen österreichischen 
Eisenbahnsystem gehört, selbständig zu führen und zu bedienen. 

§ 126. (1) – (2) ... 

(3) Wer Inhaber einer Fahrerlaubnis und einer Bescheinigung ist, in der ein 
Triebfahrzeug der Klasse B und eine Eisenbahn eingetragen sind, ist auch 
berechtigt, ein Triebfahrzeug der in seiner Bescheinigung eingetragenen Klasse B 
auf einer vernetzten Nebenbahn, die nicht in der Kartendarstellung 3.17 des 
Anhanges 1 des Beschlusses Nr. 661/2010/EU ausgewiesen ist, selbständig zu 
führen und zu bedienen, sofern er über die erforderliche Streckenkenntnis verfügt. 

§ 158. 

 1. – 5. … 

 6. der Schienen-Control GmbH, wenn dies für die Entscheidung einer 
Beschwerde, mit der die Zuweisung einer Zugtrasse begehrt wird, 
erforderlich ist, 

 7. – 8. … 

§ 158. 

 1. – 5. … 

 6. der Schienen-Control GmbH und der Schienen-Control Kommission, 
wenn dies für die Entscheidung einer Beschwerde, mit der die Zuweisung 
einer Zugtrasse begehrt wird, erforderlich ist, 

 7. – 8. … 

§ 161. 

 1. – 3. … 

§ 161. 

 1. – 3. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. der Schienen-Control GmbH, wenn dies für die Entscheidung einer 
Beschwerde, mit der die Zuweisung einer Zugtrasse begehrt wird, 
erforderlich ist, 

 5. – 6. … 

 4. der Schienen-Control GmbH und der Schienen-Control Kommission, 
wenn dies für die Entscheidung einer Beschwerde, mit der die Zuweisung 
einer Zugtrasse begehrt wird, erforderlich ist, 

 5. – 6. … 

§ 162. (1) … 

(2) 

 1. – 5. … 

 6. entgegen § 37c Abs. 3 eine Sicherheitsbescheinigung Teil A und B oder 
eine Sicherheitsbescheinigung Teil B nicht unaufgefordert der Behörde 
zurückstellt, 

 7. – 8. … 

(3) Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche 
Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über die 
Beachtung der den schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden 
Verkehrszeichen sind mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. Ist eine 
Person bereits einmal wegen einer derartigen Zuwiderhandlung bestraft worden, 
so kann an Stelle der Geldstrafe eine Arreststrafe bis zu zwei Wochen verhängt 
werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so können Geld- 
und Arreststrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer 
Arreststrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um die 
betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art 
abzuhalten. 

(4) – (5) … 

(6) Die Bundespolizeidirektion und die Organe der Bundespolizei haben an 
der Vollziehung der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 47a und 47b sowie der auf 
Grund der §§ 47c und 49 durch Verordnung erlassenen Vorschriften und des 
Art. IX Abs. 1 Z 5 EGVG mitzuwirken durch 
 

 1. ... 

 2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, wie insbesondere die Festnahme und Vorführung von 
auf frischer Tat betretenen Personen (§ 45 Abs. 3, §§ 35 und 36 VStG), 
die Festsetzung und Einhebung einer vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG) 

§ 162. (1) … 

(2) 

 1. – 5. … 

 6. entgegen § 37c Abs. 3 eine Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B nicht unaufgefordert der Behörde 
zurückstellt, 

 7. – 8. … 

(3) Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche 
Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über die 
Beachtung der den schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden 
Verkehrszeichen sind mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. Ist eine 
Person bereits einmal wegen einer derartigen Zuwiderhandlung bestraft worden, 
so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängt 
werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so können die 
Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es 
ihrer bedarf, um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen 
der gleichen Art abzuhalten. 

(4) – (5) … 

(6) Die Bundespolizeidirektion und die Organe der Bundespolizei haben an 
der Vollziehung der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 47a und 47b sowie der auf Grund 
des § 49 durch Verordnung erlassenen Vorschriften und des Art. III Abs. 1 Z 2 
des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG), 
BGBl. I Nr. 87 mitzuwirken durch 

 1. ... 

 2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, wie insbesondere die Festnahme und Vorführung von 
auf frischer Tat betretenen Personen (§ 30 Abs. 3, §§ 35 und 36 VStG), 
die Festsetzung und Einhebung einer vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG) 

1506 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

15 von 19

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die Erstattung von Anzeigen; 

 3. ... 

... 

und die Erstattung von Anzeigen; 

 3. ... 

... 

§ 163. 

 1. – 14. … 

 15. entgegen § 37 ohne Sicherheitsbescheinigung Teil A und B oder ohne 
Sicherheitsbescheinigung Teil B Zugang auf Hauptbahnen oder 
vernetzten Nebenbahnen ausübt; 

 16. – 17. … 

§ 163. 

 1. – 14. … 

 15. entgegen § 37 ohne Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder ohne 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B Zugang auf Hauptbahnen oder 
vernetzten Nebenbahnen ausübt; 

 16. – 17. … 

§ 165. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 Euro, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer 

 1. entgegen § 94 Abs. 1 oder § 113 Abs. 1 eine 
Interoperabilitätskomponente in Verkehr bringt, 

 2. einer Verordnung nach § 94 Abs. 2 oder § 113 Abs. 2 zuwider handelt, 
oder 

 3. entgegen § 94 Abs. 5 oder § 113 Abs. 5 den Organen der 
Bezirksverwaltungsbehörde den Zutritt zu den Geschäfts- und 
Betriebsräumen oder den dem Geschäft und Betrieb dienenden 
Grundstücken verweigert. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 Euro, im Wiederholungsfall 
bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer 

 1. entgegen § 122 kein dieser Bestimmung entsprechendes Infrastruktur- 
oder Schienenfahrzeugregister erstellt, veröffentlicht oder jährlich 
aktualisiert, oder 

 2. entgegen § 123 der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
mbH ein dem § 122 entsprechendes Infrastruktur- oder 
Schienenfahrzeugregister oder dessen jährlich vorzunehmende 
Aktualisierung nicht in zweifacher Ausfertigung vorlegt. 

§ 165. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 Euro zu bestrafen, 
wer 

 1. entgegen § 96 Abs. 1 eine Interoperabilitätskomponente in Verkehr 
bringt, 

 2. einer Verordnung nach § 96 Abs. 2 zuwider handelt, 

 3. entgegen § 96 Abs. 5 den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde den 
Zutritt zu den Geschäfts- und Betriebsräumen oder den dem Geschäft und 
Betrieb dienenden Grundstücken verweigert, 

 4. entgegen § 103 Abs. 1 ein Teilsystem betreibt, 

 5. entgegen § 108 Abs. 1 nicht für die Anbringung einer europäischen 
Fahrzeugnummer auf einem Schienenfahrzeug sorgt; 

 6. entgegen § 109 Abs. 1 nicht für die vorgeschriebenen Eintragungen in das 
Einstellungsregister sorgt, 

 7. entgegen § 110 Abs. 1 kein Infrastrukturregister erstellt, 

 8. entgegen § 118 keine Instandhaltungsstelle für ein Schienenfahrzeug 
zuständig macht, 

 9. entgegen § 120 Abs. 2 ein Schienenfahrzeug nicht der 
Instandhaltungsstelle vorführt, oder 

 10. entgegen § 121 Abs. 1 die Tätigkeit einer Instandhaltungsstelle ausübt. 

Bezugnahme auf Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft Bezugnahme auf Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 

§ 170. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

§ 170. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Richtlinie 91/440/EWG zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 237 vom 24.08.1991 S. 25, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2007/58/EG, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 S 44; 

 2. Richtlinie 95/18/EG über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen, ABl. Nr. L 143 vom 27.06.1995 S 70, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2004/49/EG, ABl. Nr. L 164 vom 
30.04.2004 S. 44; 

 3. Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der 
Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur, ABl. Nr. L 75 vom 15.03.2001 S. 29 in der 
Fassung der Richtlinie 2007/58/EG, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 S 44; 

 4. Richtlinie 96/48/EG über die Interoperabilität des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems, ABl. Nr. L 235 vom 
17.09.1996 S. 06 in der Fassung der Richtlinie 2004/50/EG, 
ABl. Nr. L 164 vom 30.04.2006 S. 114; 

 5. Richtlinie 2001/16/EG über die Interoperabilität des konventionellen 
Eisenbahnsystems, ABl. Nr. L 110 vom 20.04.2001 S. 01 in der Fassung 
der Richtlinie 2004/50/EG, ABl. Nr. L 164 vom 30.04.2006 S. 114; 

 6. Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von 
Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der 
Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der 
Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung, ABl. Nr. L 164 
vom 30.04.2004 S. 44; 

 7. Richtlinie 2007/59/EG über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, 
die Züge und Lokomotiven im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft 
führen, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 S. 51. 

 1. Richtlinie 91/440/EWG zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 237 vom 24.08.1991 S. 25, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2007/58/EG, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 S. 44; 

 2. Richtlinie 95/18/EG über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen, ABl. Nr. L 143 vom 27.06.1995 S. 70, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2004/49/EG, ABl. Nr. L 164 vom 
30.04.2004 S. 44; 

 3. Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der 
Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur, ABl. Nr. L 75 vom 15.03.2001 S. 29, zuletzt 
geändert duch die Richtlinie 2007/58/EG, ABl. Nr. L 315 vom 
3.12.2007 S. 44; 

 4. Richtlinie 2008/57/EG über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 
der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 191 vom 18.07.2008 S. 01, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2011/18/EU zur Änderung der Anhänge II, V und 
VI der Richtlinie 2008/57/EG über die Interoperabilität des 
Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 57 
vom 2.03.2011 S. 21; 

 5. Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von 
Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der 
Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der 
Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung, ABl. Nr. L 164 
vom 30.04.2004 S. 44, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/149/EG, ABl. Nr. L 313 vom 28.11.2009 S. 65; 

 6. Richtlinie 2007/59/EG über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, 
die Züge und Lokomotiven im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft 
führen, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 S. 51: 

 7. Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung von Gefahren mit gefährlichen 
Stoffen, ABl. Nr. L 10 vom 14.1.1997 S. 13, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2003/105/EG, ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 97. 

§ 171. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, ist die Verweisung auf die jeweils geltende 
Fassung zu verstehen. 

§ 171. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, ist die Verweisung auf die jeweils geltende 
Fassung zu verstehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Anhänge der Richtlinie 96/48/EG 
über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahn-
systems verwiesen wird, sind diese in der Fassung der Richtlinie 2004/50/EG 
anzuwenden. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Anhänge der Richtlinie 
2001/16/EG über die Interoperabilität des konventionellen Eisenbahnsystems 
verwiesen wird, sind diese in der Fassung der Richtlinie 2004/50/EG 
anzuwenden. 

entfällt 
 
 
 

entfällt 

§ 175. (1) – (3) ... 

(4) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 ist § 57 Z 4 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft nur für die Erbringung grenzüberschreitender 
Eisenbahnverkehrsleistungen im Güterverkehr zugangsberechtigt sind. 

(5) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 125/2006 von Eisenbahninfrastrukturunternehmen für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich unbefristet oder mit einer 
über den Ablauf des 31. Dezember 2010 hinaus gehenden Befristung 
ausgestellten Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen 
werden, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 als Sicherheitsbescheinigungen 
Teil A und B. Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 125/2006 von Eisenbahninfrastrukturunternehmen für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich mit einer nicht über den 
Ablauf des 31. Dezember 2010 hinaus gehenden Befristung ausgestellten 
Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen werden, bis zum 
Ablauf dieser Befristung als Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B. Wenn 
sechs Monate vor Ablauf der Befristung der Sicherheitsbescheinigung ein Antrag 
auf Ausstellung einer Sicherheitsbescheinigung Teil A und B beim 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie eingebracht wurde, 
gelten solche Sicherheitsbescheinigungen, so sie nicht vorher entzogen werden, 
solange über die Befristung hinaus, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2010, als Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B, als über diesen 
Antrag nicht entschieden wurde. 

(6) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 

§ 175. (1) – (3) ... 

entfällt 
 
 
 
 
 
 

entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 125/2006 von Eisenbahninfrastrukturunternehmen für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
ausgestellten Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen 
werden, bis zum Ablauf ihrer Befristung, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2010, als Sicherheitsbescheinigung Teil B. Die vor Ablauf des 
Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 für solche 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in ihrem Sitzstaat ausgestellten 
Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen werden, bis zum 
Ablauf ihrer Befristung, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010, 
im Übrigen als Nachweis einer Sicherheitsbescheinigung Teil A und B. 

(7) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2008 gelten für die Inbetriebnahme von 
Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen sowie deren Änderungen erteilte 
Betriebsbewilligungen als Sicherheitsgenehmigung im Sinne des § 38. 

(8) – (20) ... 

(21) Bis zum In-Kraft-Treten der §§ 28 und 29 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 ist § 29 in der Fassung vor dem In-Kraft-
Treten dieser beiden Paragraphen anzuwenden. 

entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entfällt 
 
 

(8) – (20) ... 

entfällt 
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